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Bad Liebenwerda,  Mittwoch, den  27.04.2005

Amtsblatt
für die Stadt Bad Liebenwerda

Jahrgang 13 Nummer  7

Amtliche Bekanntmachungen:
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Der nächste Bauausschuss findet am Dienstag, den 17.05.2005 um
17:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Bad Liebenwerda
statt.

Der nächsteSozialausschuss findet am Mittwoch, den 25.05.2005 um
17:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Bad Liebenwerda
statt.

Die 4. Stadtverordnetenversammlung findet am Mittwoch, den
04.05.2005 um 17:00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Bad
Liebenwerda statt.

Tagesordnung zur 4. Stadtverordnetenversammlung am 04.05.2005
-öffentlicher Teil-

Punkt 1: Eröffnung und Begrüßung
Punkt 2: Einwohner-Fragestunde
Punkt 3: Anträge zur Niederschrift über die 2. Stadtverordnetenversammlung
am 23.03.2005 -öffentlicher Teil-
Punkt 4: Anträge zur Niederschrift über die 3. Stadtverordnetenversammlung
am 13.04.2005 -öffentlicher Teil-
Punkt 5: Berichterstattung über die Freiwillige Feuerwehr
Berichterstatter: Stadtbrandmeister Herr Schlegel
Punkt 6: Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die Natur- und Camping-
freunde Zeischa e. V. (Antrag der PDS-Fraktion)
Berichterstatter: Herr Hans-Jürgen Wendt
Punkt 7: Haushaltssatzung, Haushaltsplan 2005 und Investitionsprogramm
sowie Haushaltssicherungskonzept
Berichterstatter: Herr Engelmann
Punkt 8: Jahresrechnung 2004
Berichterstatter: Herr Engelmann
Punkt 9: Beschluss über den Entwurf und öffentliche Auslegung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes „Errichtung eines Einfamilienhauses – Am
Zeppelindenkmal 9“, Bad Liebenwerda
Berichterstatterin: Frau Richter
Punkt 10: Bekanntgaben der Verwaltung
Punkt 11: Anfragen der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung sowie
der Ortsbürgermeister

Tagesordnung zur 4. Stadtverordnetenversammlung am 04.05.2005
-nichtöffentlicher Teil-

Punkt 1: Anträge zur Niederschrift über die 2. Stadtverordnetenversammlung
am 23.03.2005 -nichtöffentlicher Teil-
Punkt 2: Anträge zur Niederschrift über die 3. Stadtverordnetenversammlung
am 13.04.2005 -nichtöffentlicher Teil-
Punkt 3: Beschluss zur Vergabe über den Ausbau des Marktplatzes
Bauabschnitt Markt nördlicher Straßenabschnitt Bad Liebenwerda
Berichterstatterin: Frau Richter
Punkt 4: Grundstückskauf in Bad Liebenwerda, Flur 7, Flurstück 43
Berichterstatterin: Frau Hoffmann
Punkt 5: Bekanntgaben der Verwaltung
Punkt 6: Anfragen der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer 3. Sitzung am
13.04.2005 folgende Beschlüsse gefasst:
-nichtöffentlich-
Beschluss-Nr.: 04/17/05 - Genehmigung einer Gesellschaftereinlage
der HGB GmbH in die KFD GmbH
Die Gesellschaftereinlage der HGB GmbH in die KFD GmbH wird befürwortet.

-öffentlich-
Beschluss-Nr.: 04/18/05 - Kommunalbürgschaft für die HGB GmbH
Förderprojekt: „Ferienressort WONNEMAR“ (Feriendorf Bad Lie-
benwerda)
Eine Kommunalbürgschaft in der Höhe von bis zu 800.000 Euro für die HGB
GmbH zur Absicherung eines Betriebsmittelkredits für die KFD GmbH für den
Zeitraum von 2 Jahren bis maximal 31.12.2007 wird genehmigt.

Beschluss-Nr.: 04/19/05 - Kooperationsvereinbarung „Interessenge-
meinschaft Heide“
Der Bürgermeister wird bevollmächtigt, die Kooperationsvereinbarung „Inter-
essengemeinschaft Heide“ zu unterzeichnen und somit die Mitarbeit der Stadt
Bad Liebenwerda zuzusichern.

Jagdgenossenschaft Burxdorf-Langenrieth
Neuburxdorf:  Einladung
Hiermit möchten wir alle Eigentümer jagdbarer Flächen der Gemarkungen
Neuburxdorf, Burxdorf und Langenrieth mit ihrem Partner zu unserer diesjäh-
rigen Jahresversammlung am Freitag, dem 10.Juni 2005, 19.00 Uhr in die
Gaststätte Fiebeler in Neuburxdorf recht herzlich einladen.

Tagesordnung:
1. Wahl des Vorstandes
2. Gemeinsames Abendessen

Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte als Mitglied der Jagdgenossenschaft, bitte wir
Sie um Ihr Erscheinen und erbitten aus organisatorischen Gründen gleichzeitig
um eine kurze telefonische Rückmeldung bei Helmut Manig (Tel. 70574),
Wilfried Merke (Tel. 70968) oder Thomas Böhm (Tel. 71175), jeweils Amt
Mühlberg.
Der Vorstand

Amtliche Bekanntmachung anderer Behörden:

Jagdgenossenschaft Oschätzchen: Einladung
Die Jagdgenossenschaft Oschätzchen führt ihre Vorstandswahl am

Mittwoch, d. 18. Mai 2005, um 20:00 Uhr,
in der Gaststätte Platz in Oschätzchen

durch.
Alle Jagdgenossenschaftsmitglieder (Eigentümer von Wald, Feld und Wiese) der
Jagdgenossenschaft Oschätzchen sind dazu herzlich eingeladen.

Sollte die Anzahl der Teilnehmer nicht der Mindestzahl der geforderten
Wahlteilnehmer entsprechen, wird die Wahl mit den Anwesenden in der
Mehrheit seine Gültigkeit erlangen.

Der Jagdvorstand
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Öffentliche Bekanntmachung des Landkreises Elbe-Elster
Kataster- und Vermessungsamt über die Offenlegung des Liegenschaftskatasters
gemäß § 12 Absatz 4 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschafts-
kataster im Land Brandenburg vom 28.11.1991 (GVBI Seite 516) zuletzt
geändert durch Gesetz vom 18.12.2001 (GVBI. I Seiten 298, 299)

Die Liegenschaftskarten der Gemeinde Bad Liebenwerda
Gemarkung Bad Liebenwerda
Flur 12,14,15,17,21
sind erneuert worden.
Zur Realisierung wurden Mittel des "Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung" (EFRE) und Landesmittel zur Kofinanzierung bereitgestellt.

Die Ergebnisse der Erneuerung wurden anstelle einer besonderen Mitteilung
durch Offenlegung in den Diensträumen des Kataster- und Vermessungsamtes
des Landkreises Elbe-Elster in Herzberg (Elster), Nordpromenade 4a vom 9.
Mai 2005 bis zum 9. Juni 2005 während der Sprechzeiten
Montag 7.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag 7.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch 7.00 bis 15.00 Uhr
Donnerstag 7.00 bis 15.00 Uhr
Freitag 7.00 bis 11.00 Uhr
den betroffenen Grundstückseigentümern und Erbbauberechtigten bekanntge-
geben. Mit Ablauf der Frist gilt der Inhalt der Liegenschaftskarten und des
Liegenschaftsbuches als bekanntgegeben und tritt an die Stelle des bisherigen
Liegenschaftskatasters.

gez. Schrödermeier
Amtsleiter

Öffentliche Bekanntmachung des Landkreises Elbe-Elster
Kataster- und Vermessungsamt über die Offenlegung des Liegenschaftskatasters
gemäß § 12 Absatz 4 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschafts-
kataster im Land Brandenburg vom 28.11.1991 (GVBI Seite 516) zuletzt
geändert durch Gesetz vom 18.12.2001 (GVBI. I Seiten 298, 299)

Die Liegenschaftskarten der Gemeinde Bad Liebenwerda
Gemarkung Maasdorf
Flur 3,5
sind erneuert worden.
Zur Realisierung wurden Mittel des "Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung" (EFRE) und Landesmittel zur Kofinanzierung bereitgestellt.

Die Ergebnisse der Erneuerung wurden anstelle einer besonderen Mitteilung
durch Offenlegung in den Diensträumen des Kataster- und Vermessungsamtes
des Landkreises Elbe-Elster in Herzberg (Elster), Nordpromenade 4a vom 9.
Mai 2005 bis zum 9. Juni 2005 während der Sprechzeiten
Montag 7.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag 7.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch 7.00 bis 15.00 Uhr
Donnerstag 7.00 bis 15.00 Uhr
Freitag 7.00 bis 11.00 Uhr

Öffentliche Bekanntmachung des Landkreises Elbe-Elster
Kataster- und Vermessungsamt über die Offenlegung des Liegenschaftskatasters
gemäß § 12 Absatz 4 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschafts-
kataster im Land Brandenburg vom 28.11.1991 (GVBI Seite 516) zuletzt
geändert durch Gesetz vom 18.12.2001 (GVBI. I Seiten 298, 299)

Die Liegenschaftskarten der Gemeinde Bad Liebenwerda
Gemarkung Thalberg
Flur 1
sind erneuert worden.
Zur Realisierung wurden Mittel des "Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung" (EFRE) und Landesmittel zur Kofinanzierung bereitgestellt.

Die Ergebnisse der Erneuerung wurden anstelle einer besonderen Mitteilung
durch Offenlegung in den Diensträumen des Kataster- und Vermessungsamtes
des Landkreises Elbe-Elster in Herzberg (Elster), Nordpromenade 4a vom 17.
Mai 2005 bis zum 17. Juni 2005 während der Sprechzeiten
Montag 7.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag 7.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch 7.00 bis 15.00 Uhr
Donnerstag 7.00 bis 15.00 Uhr
Freitag 7.00 bis 11.00 Uhr
den betroffenen Grundstückseigentümern und Erbbauberechtigten bekanntge-
geben. Mit Ablauf der Frist gilt der Inhalt der Liegenschaftskarten und des
Liegenschaftsbuches als bekanntgegeben und tritt an die Stelle des bisherigen
Liegenschaftskatasters.

gez. Schrödermeier
Amtsleiter

Öffentliche Bekanntmachung des Landkreises Elbe-Elster
Kataster- und Vermessungsamt über die Offenlegung des Liegenschaftskatasters
gemäß § 12 Absatz 4 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschafts-
kataster im Land Brandenburg vom 28.11.1991 (GVBI Seite 516) zuletzt
geändert durch Gesetz vom 18.12.2001 (GVBI. I Seiten 298, 299)

Die Liegenschaftskarten der Gemeinde Bad Liebenwerda
Gemarkung Dobra
Flur 4,6
sind erneuert worden.
Zur Realisierung wurden Mittel des "Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung" (EFRE) und Landesmittel zur Kofinanzierung bereitgestellt.

Die Ergebnisse der Erneuerung wurden anstelle einer besonderen Mitteilung
durch Offenlegung in den Diensträumen des Kataster- und Vermessungsamtes
des Landkreises Elbe-Elster in Herzberg (Elster), Nordpromenade 4a vom 17.
Mai 2005 bis zum 17. Juni 2005 während der Sprechzeiten
Montag 7.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag 7.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch 7.00 bis 15.00 Uhr
Donnerstag 7.00 bis 15.00 Uhr
Freitag 7.00 bis 11.00 Uhr
den betroffenen Grundstückseigentümern und Erbbauberechtigten bekanntge-
geben. Mit Ablauf der Frist gilt der Inhalt der Liegenschaftskarten und des
Liegenschaftsbuches als bekanntgegeben und tritt an die Stelle des bisherigen
Liegenschaftskatasters.

gez. Schrödermeier
Amtsleiter

den betroffenen Grundstückseigentümern und Erbbauberechtigten bekanntge-
geben. Mit Ablauf der Frist gilt der Inhalt der Liegenschaftskarten und des
Liegenschaftsbuches als bekanntgegeben und tritt an die Stelle des bisherigen
Liegenschaftskatasters.

gez. Schrödermeier
Amtsleiter

Öffentliche Bekanntmachung des Landkreises Elbe-Elster
Kataster- und Vermessungsamt über die Offenlegung des Liegenschaftskatasters
gemäß § 12 Absatz 4 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschafts-
kataster im Land Brandenburg vom 28.11.1991 (GVBI Seite 516) zuletzt
geändert durch Gesetz vom 18.12.2001 (GVBI. I Seiten 298, 299)

Die Liegenschaftskarten der Gemeinde Bad Liebenwerda
Gemarkung Theisa
Flur 1,5,6
sind erneuert worden.
Zur Realisierung wurden Mittel des "Europäischen Fonds für regionale Entwick-
lung" (EFRE) und Landesmittel zur Kofinanzierung bereitgestellt.

Die Ergebnisse der Erneuerung wurden anstelle einer besonderen Mitteilung
durch Offenlegung in den Diensträumen des Kataster- und Vermessungsamtes
des Landkreises Elbe-Elster in Herzberg (Elster), Nordpromenade 4a vom 30.
Mai 2005 bis zum 30. Juni 2005 während der Sprechzeiten
Montag 7.00 bis 15.00 Uhr
Dienstag 7.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch 7.00 bis 15.00 Uhr
Donnerstag 7.00 bis 15.00 Uhr
Freitag 7.00 bis 11.00 Uhr
den betroffenen Grundstückseigentümern und Erbbauberechtigten bekanntge-
geben. Mit Ablauf der Frist gilt der Inhalt der Liegenschaftskarten und des
Liegenschaftsbuches als bekanntgegeben und tritt an die Stelle des bisherigen
Liegenschaftskatasters.

gez. Schrödermeier
Amtsleiter
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